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Menschen sind im Sinne des Teils 2 SGB IX schwerbehin dert, 
wenn bei ihnen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 
vorliegt und sie ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt oder ihre Beschäftigung auf einem Arbeitsp latz 
im Sinne des § 73 rechtmäßig im Geltungsbereich dieses 
Gesetzbuches haben. 

1. Personenkreis 
schwerbehinderte 

Menschen
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Personen mit einem Grad der Behinderung von weniger als 5 0, 
aber mindestens 30, können auf Antrag von der Agentur für 
Arbeit schwerbehinderten Menschen gleichgestellt werden , wenn 
sie infolge ihrer Behinderung ohne die Gleichstellung einen 
geeigneten Arbeitsplatz nicht erlangen oder behalten k önnen.
Rechtsgrundlage:
§ 2 Abs. 3 i.V.m. § 68 Abs. 2 u. 3 SGB IX

2. 2. Was versteht man 
unter 

Gleichstellung?



Eberhard Krohne

3. Was bewirkt die 
Gleichstellung?

Mit einer Gleichstellung erlangt man grundsätzlich den 
gleichen "Status“ wie schwerbehinderte Menschen. 
Auswirkungen:
besonderer Kündigungsschutz
besondere Einstellungs-/ Beschäftigungsanreize für Arbe itgeber 
durch Lohnkostenzuschüsse sowie
Berücksichtigung bei der Beschäftigungspflicht
Hilfen zur Arbeitsplatzausstattung
Betreuung durch spezielle Fachdienste
jedoch nicht:
Zusatzurlaub, unentgeltliche Beförderung und besondere Altersrente.
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4. Wer kann gleichgestellt 4. Wer kann gleichgestellt 
werden?werden?

Personen mit einem Grad der Behinderung (GdB) von 30 
oder 40 (nachgewiesen durch einen 
Feststellungsbescheid des Versorgungsamtes), mit eine m 
Wohnsitz oder einer Beschäftigung im Geltungsbereich 
des Sozialgesetzbuch IX (SGB IX), die infolge ihrer 
Behinderung einen geeigneten Arbeitsplatz (im Sinne v on 
§ 73 SGB IX) nicht erlangen oder erhalten können.
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5. Allgemeine 5. Allgemeine 
VoraussetzungenVoraussetzungen

Eine Gleichstellung kommt nur für das Erlangen oder Erhal ten eines 
geeigneten Arbeitsplatzes im Sinne von § 73 SGB IX in  Betracht; also 
z.B. nicht für Personen, die weniger als 18 Stunden wöchentlich 
beschäftigt sind.
Allein allgemeine betriebliche Veränderungen 
(Produktionsänderungen, Teilstilllegungen, Betriebsein stellungen, 
Auftragsmangel, Rationalisierungsmaßnahmen, etc.), vo n denen 
Nichtbehinderte gleichermaßen betroffen sind, können  eine 
Gleichstellung ebenso wenig begründen, wie fortgesch rittenes Alter, 
mangelnde Qualifikation oder eine allgemein ungünstig e/schwierige 
Arbeitsmarktsituation. 
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6. Antragsstellung6. Antragsstellung

Ein Antrag auf Gleichstellung kann formlos 
(mündlich, telefonisch oder schriftlich) durch den 
behinderten Menschen oder dessen Bevollmächtigten b ei der Agentur für 
Arbeit gestellt werden. Mit dem Tage der Antragstel lung bei der Agentur für 
Arbeit wird die Gleichstellung wirksam. 
Anhaltspunkte für eine behinderungsbedingte Gefährdu ng 
eines Arbeitsplatzes können u.a. sein:
• wiederholte/häufige Behinderungsbedingte Fehlzeiten
• behinderungsbedingt verminderte Arbeitsleistung auch  bei 

behinderungsgerecht ausgestattetem Arbeitsplatz
• dauernde verminderte Belastbarkeit
• Abmahnungen oder Abfindungsangebote im Zusammenhang  mit 

behinderungsbedingt verminderter Leistungsfähigkeit
• auf Dauer notwendige Hilfeleistungen anderer Mitarb eiter
• eingeschränkte berufliche und/oder regionale Mobili tät aufgrund der 

Behinderung.


